
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 
 
 

 H Geburt und Kinderpflege 
  

  
H Geburt (shussan) und Kinderpflege (ikuji)

 

 

an der 
Bezirksbehörde 

Von der Schwangerschaft (ninshin) 
bis zur Geburt (shussan) 

Schwangerschaft 

Einreichen der 
Schwangerschaftsmeldung 
(ninshin todoke)  

1-2 
(1) Aushändigung von 

Mutter-Kind-Gesundheitsbuch und 
Anmeldeformular für 
Gesundheitsuntersuchungen  

1-3 
(1) Gesundheitsuntersuchung Untersuchung bei einer 

medizinischen Institution 

1-3 
(2) Visite und Beratung durch Hebammen und öffentliche Gesundheitsberater 

1-3 
(4) Mutter / Eltern-Seminar 

innerhalb 14 
Tagen am 
Bezirksamt 

Geburt 
 

2-1 
Geburtenregistrierung 

wer notwendige Unterlagen 

falls erwünscht: 
Ausstellung einer 
Bestätigung der 
Geburtenregistrierung 
(shusshô todoke juri 
shômeisho) 

Vater oder 
Mutter 

1.Geburtenregistrierungsformular 
2. Geburtsurkunde 
3. Stempel oder Unterschrift der 
meldenden Person 
4.Mutter-Kind-Gesundheitsbuch 
5. Staatlicher 
Krankenversicherungsschein 
(falls vorhanden) 

2-2 
Erhalt der Staatsbürgerschaft für 
Neugeborene 

(1) Bei einem Elternteil mit japanischer 
Staatsbürgerschaft 

(2) Wenn Vater und Mutter beide Ausländer sind 

Erwerb eines Aufenthaltstitels 

Durchführung der Ausländerregistrierung 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/h/index.html�

